Die Bahnpolizei 

Im Westen Deutschlands gehörte die Bahnpolizei zur Deutschen Bundesbahn. Ihre Rechte ergaben sich aus der Eisenbahn Bau und – Betriebsordnung sowie aus der Strafprozeßordnung. Sie war auf dem Bahngelände zuständig  für die Sicherheit und Ordnung der Bahnanlagen, der Betriesmittel, des Betriebs und des Verkehrs durch den Staat.

In allen anderen Fällen mußte die allgemeine Polizei sofort verständigt werden.

Bahnpolizeibeamte waren neben den Hauptamtlichen auch die Betriebsbeamten sowie die zuständigen Personen nach Länderrecht von nicht bundeseigenen Bahnen.

Zuständige Behörden waren die Hauptverwaltungen der DB, die Ämter des Betriebsdienstes sowie die Eisenbahndienststellen der Länder, die Bahnpolizei untergliederte sich in Polizeiwachen – und Posten.

Am 01.April.1992 wurde die Bahnpolizei aufgelöst und in den Bundesgrenzschutz integriert, dieser wurde dann am 01.Juni.2005 in Bundespolizei umbenannt.

Ihre Aufgabe ist heute in § 3 des Bundespolizeigesetzen zu finden und nicht mehr in der Bau und – Betriebsordnung, sie gilt auch nur für bundeseigene Eisenbahnen. Bei nicht bundeseigenen Eisenbahnen sind die zuständigen Landesbehörden zuständig.
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§ 3 Bahnpolizei

(1) Die Bundespolizei hat die Aufgabe, auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die 

1.

den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder

2.

beim Betrieb der Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.

(2) 1Die durch die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 begünstigten Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, der Bundespolizei für die erlangten Vorteile einen angemessenen Ausgleich zu leisten. 2Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für den zu leistenden Ausgleich einen Prozentsatz festzusetzen, der 50 Prozent des Gesamtaufwandes der Bundespolizei für die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 nicht überschreiten darf. 3Dabei sind insbesondere die erlangten Vorteile und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verkehrsunternehmens zu berücksichtigen. 4Sind mehrere Verkehrsunternehmen begünstigt, ist für jedes Unternehmen nach Maßgabe des Satzes 3 gesondert ein Prozentsatz festzusetzen, die Summe dieser Prozentsätze darf 50 Prozent des Gesamtaufwandes nicht überschreiten. 5Die Ausgleichsbeträge werden durch die Bundespolizeidirektion erhoben.

Fußnote

§ 3: Mit GG (100-01) vereinbar gem. BVerfGE v. 28.1.1998 I 803 (2 BvF 3/92)

